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Stand: 2026

1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen Catch Feelings
Filmproduktion, Inhaber Felix Schreiber, Esslingen am Neckar (nachfolgend „Catch Feelings“) und dem
Auftraggeber. Abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn diese schriftlich
bestätigt wurden.

2. Vertragsschluss
Ein Vertrag kommt durch schriftliche Angebotsannahme, Auftragsbestätigung oder durch Beginn der
Leistungserbringung zustande. Angebote sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.

3. Leistungen
Catch Feelings erbringt Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Videoproduktion, Filmproduktion,
Konzeption, Dreharbeiten sowie Postproduktion. Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem
jeweiligen Angebot.

4. Vergütung
30 % der Vergütung sind bei Auftragserteilung fällig, 30 % nach Abschluss der Dreharbeiten und 40 %
nach Fertigstellung und Abnahme. Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

5. Änderungen
Korrekturen innerhalb des vereinbarten Konzepts sind enthalten. Änderungen am Konzept, zusätzliche
Inhalte oder zusätzliche Drehtage werden nach Aufwand berechnet.

6. Mitwirkungspflicht
Der Auftraggeber stellt notwendige Materialien, Informationen und Freigaben rechtzeitig zur Verfügung.
Verzögerungen durch fehlende Mitwirkung führen zu entsprechenden Terminverschiebungen.

7. Produktion und Drehtermine
Drehtermine werden gemeinsam abgestimmt. Bei kurzfristiger Verschiebung oder Absage können
entstandene Kosten oder Ausfallhonorare berechnet werden. Wetterbedingte Verschiebungen können
zusätzliche Kosten verursachen.

8. Reisekosten
Reisekosten sind in den Gesamtkosten enthalten, sofern der Drehort innerhalb von 100 km um Esslingen
liegt. Darüber hinaus können Fahrtkosten (0,35 € pro km), Bahn/Flug, Hotel (mind. 3 Sterne inkl.
Frühstück) und Spesen berechnet werden.



9. Drohnenaufnahmen
Bei Drohnenaufnahmen werden gesetzliche Vorschriften eingehalten. Notwendige Drehgenehmigungen
für Locations sind vom Auftraggeber einzuholen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

10. Abnahme
Der Film wird dem Auftraggeber zur Abnahme bereitgestellt. Erfolgt innerhalb von 10 Tagen keine
schriftliche Beanstandung, gilt die Leistung als abgenommen. Rein subjektive Bewertungen stellen keinen
Mangel dar.

11. Nutzungsrechte
Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Zahlung auf den Auftraggeber über. Der Auftraggeber
erhält ein zeitlich und räumlich unbegrenztes Nutzungsrecht zur Verwendung des Films.

12. Referenznutzung
Catch Feelings Filmproduktion ist berechtigt, produzierte Projekte für Portfolio, Website, Präsentationen
und Social Media zu nutzen.

13. Rechte an Personen und Locations
Der Auftraggeber stellt sicher, dass alle erforderlichen Einwilligungen von abgebildeten Personen sowie
Drehgenehmigungen vorliegen und stellt Catch Feelings von Ansprüchen Dritter frei.

14. Musik und Lizenzmaterial
Für verwendete Musik, Stockmaterial oder sonstige lizenzpflichtige Inhalte gelten die Lizenzbedingungen
der jeweiligen Rechteinhaber. Eventuelle Lizenzkosten trägt der Auftraggeber.

15. Datensicherung
Der Auftraggeber ist für Sicherungskopien seiner Daten verantwortlich. Catch Feelings haftet nicht für
Datenverluste, sofern diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.

16. Archivierung
Produktionsmaterial wird bis zu zwei Jahre kostenfrei archiviert. Danach kann eine weitere Speicherung
kostenpflichtig erfolgen.

17. Haftung
Catch Feelings haftet nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Die
Haftung ist auf den Auftragswert begrenzt.

18. Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Esslingen am Neckar, sofern der Auftraggeber Kaufmann ist.
Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.


